
 

Spezielle Tätigkeitsmerkmale des Allgemeinen Teils – Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer 
(Teil B Abschnitt XX der Anlage 1 zum TVöD – Entgeltordnung [VKA])  
 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 VIb / - 
VIb ohne 
Aufstieg 

EG 6 /  
EG 6 

 
Angestellte in der Tätigkeit von Musikschullehrern während 
einer Einarbeitungszeit von höchstens einem halben Jahr. 
 

 
gestrichen 

 

 Vc / - 
Vc ohne 
Aufstieg 

EG 8 /  
EG 8 

 
Musikschullehrer im Sinne der Protokollerklärung Nr. 1 Satz 1 
Buchst. e und Satz 2 mit entsprechender Tätigkeit während 
einer Einarbeitungszeit von höchstens einem Jahr. 
 

 
gestrichen 

 

9a Vc / 1. 
Vc – 5 J 

Vb 

 
EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] /  
EG 8 

 

 
Angestellte in der Tätigkeit von Musikschullehrern.  
 

 
Beschäftigte in der Tätigkeit von Musikschullehrerinnen und Mu-
sikschullehrern.  

 

 Vb / 2. 
Vc – 5 J 

Vb 

 
EG 9 [St. 5 

nach 9 J St. 
4, keine St. 

6] /  
EG 8 

 

 
Angestellte in der Tätigkeit von Musikschullehrern nach fünf-
jähriger Bewährung in Vergütungsgruppe Vc Fallgruppe 1. 
 

weggefallener Aufstieg 

9b Vb / 1. 
Vb – 5 J. 

IVb 
EG 9 /  
EG 9 

 
 
Musikschullehrer mit entsprechender Tätigkeit. 
 
 

 
Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer mit entsprechenden 
Tätigkeiten. 

 

 IVb / 2. 
Vb – 5 J. 

IVb 
EG 9 /  
EG 9 

 
 
Musikschullehrer mit entsprechender Tätigkeit nach fünfjähri-
ger Bewährung in Vergütungsgruppe Vb Fallgruppe 1. 
 
 

weggefallener Aufstieg 



2 
 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

9c IVb / 4. 
IVb ohne 
Aufstieg 

EG 9 /  
EG 9 

 
Musikschullehrer als Leiter von Musikschulen, soweit nicht 
anderweitig eingruppiert. 
 

 
 
Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer als Leiterinnen / 
Leiter von Musikschulen, soweit nicht anderweitig eingruppiert. 

 
 

10 
 

IVb / 1. 
Vb – 5 J. 

IVb 
EG 10 /  
EG 10 

 
Musikschullehrer, die an Musikschulen einen Fachbereich zu 
betreuen haben, in dem mindestens 330 Jahreswochenstun-
den Unterricht erteilt werden. 
 

 
1. Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer, die an Musik-

schulen einen Fachbereich zu betreuen haben, in dem 
mindestens 330 Jahreswochenstunden Unterricht erteilt 
werden. 

 

IVb / 3. 
IVb – 4 J 

IVa 
EG 10 / 
EG 10 

 
Musikschullehrer im Sinne der Protokollerklärung Nr. 1 
Satz 1 Buchst. a bis d, die sich dadurch aus der Vergütungs-
gruppe Vb Fallgruppe 1 herausheben, daß sie durchschnitt-
lich wöchentlich mindestens acht Unterrichtsstunden zu je 45 
Minutena) in der studienvorbereitenden Ausbildung tätig sind 
oderb) als Leiter von Ensembles (z.B. Chöre, Orchester) tätig 
sind, wenn diese Tätigkeit wegen ihrer künstlerischen und 
pädagogischen Qualität ebenso zu bewerten ist wie die in 
Buchstabe a genannte Tätigkeit. 
 

 
2. Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer im Sinne der 

Protokollerklärung Nr. 1 Satz 1 Buchst. a bis d, die sich 
dadurch aus der Entgeltgruppe 9b herausheben, dass sie 
durchschnittlich wöchentlich mindestens acht Unterrichts-
stunden zu je 45 Minuten  
a) in der studienvorbereitenden Ausbildung tätig sind 

oder  
b) als Leiterin / Leiter von Ensembles (z.B. Chöre, Or-

chester) tätig sind, wenn diese Tätigkeit wegen ihrer 
künstlerischen und pädagogischen Qualität ebenso 
zu bewerten ist wie die in Buchstabe a genannte Tä-
tigkeit. 

 

IVa / 1. 
IVa ohne 
Aufstieg 

EG 10 /  
EG 10 

 
Musikschullehrer als Leiter einer Zweigstelle von Musikschu-
len, an der mindestens 290 Jahreswochenstunden Unterricht 
erteilt werden.  
 

 
3. Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer als Leiterinnen 

/ Leiter einer Zweigstelle von Musikschulen, an der mindes-
tens 290 Jahreswochenstunden Unterricht erteilt werden.  

 

IVb / 5. 
IVb ohne 
Aufstieg 

EG 9 /  
EG 9 

 
Musikschullehrer als ständige Vertreter des Leiters von Mu-
sikschulen, an denen mindestens 190 Jahreswochenstunden 
Unterricht erteilt werden. 
 

 
4. Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer als Leiterinnen 

/ Leiter von Musikschulen, an denen mindestens 190 Jah-
reswochenstunden Unterricht erteilt werden. 

 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20Musik%20G%20Vb
http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20Musik%20G%20Vb


3 
 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

10 IVa / 5. 
IVa ohne 
Aufstieg 

EG 10 /  
EG 10 

 
Musikschullehrer als ständige Vertreter des Leiters von Mu-
sikschulen, an denen mindestens 490 Jahreswochenstunden 
Unterricht erteilt werden. 
 

 
5. Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer als ständige 

Vertreterinnen und Vertreter der Leiterin / des Leiters von 
Musikschulen, an denen mindestens 490 Jahreswochen-
stunden Unterricht erteilt werden. 

 

 IVa / 2. 
Vb – 5 J. 

IVb 
EG 10 /  
EG 10 

 
Musikschullehrer, die an Musikschulen einen Fachbereich zu 
betreuen haben, in dem mindestens 330 Jahreswochenstun-
den Unterricht erteilt werden, nach fünfjähriger Bewährung in 
Vergütungsgruppe IVb Fallgruppe 1. 
 

weggefallener Aufstieg 

    

 
Musikschullehrer im Sinne der Protokollerklärung Nr. 1 Satz 
1 Buchst. a bis d, die sich dadurch aus der Vergütungsgruppe 
Vb Fallgruppe 1 herausheben, daß sie durchschnittlich wö-
chentlich mindestens acht Unterrichtsstunden zu je 45 Minu-
ten 
a)  in der studienvorbereitenden Ausbildung tätig sind 

oder 
b)  als Leiter von Ensembles (z.B. Chöre, Orchester) tätig 

sind, wenn diese Tätigkeit wegen ihrer künstlerischen 
und pädagogischen Qualität ebenso zu bewerten ist 
wie die in Buchstabe a genannte Tätigkeit,   

nach fünfjähriger Bewährung in Vergütungsgruppe IVb Fall-
gruppe 3. 
 

weggefallener Aufstieg 

11 

III / 1. 
III ohne 
Aufstieg 

EG 11 /  
EG 11 

 
Musikschullehrer als Leiter von Musikschulen, an denen min-
destens 490 Jahreswochenstunden Unterricht erteilt werden.  
 
 

 
1. Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer als Leiterinnen 

/ Leiter von Musikschulen, an denen mindestens 490 Jah-
reswochenstunden Unterricht erteilt werden.  
 

III / 2. 
III ohne 
Aufstieg 

EG 11 /  
EG 11 

 
Musikschullehrer als ständige Vertreter des Leiters von Mu-
sikschulen, an denen mindestens 850 Jahreswochenstunden 
Unterricht erteilt werden. 
 

 
2. Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer als ständige 

Vertreterinnen und Vertreter der Leiterin / des Leiters von 
Musikschulen, an denen mindestens 850 Jahreswochen-
stunden Unterricht erteilt werden. 



4 
 

EG 
VergGr. / 

Fallgr. 
[BAT] 

ehemaliger 
Verlauf 
[BAT] 

Anlage 1 / 
Anlage 3 
[TVÜ-VKA] 

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1a zum BAT  

Tätigkeitsmerkmal  
Anlage 1- Entgeltordnung (VKA)  

 

13 

II / 1. 
II ohne 

Aufstieg 
EG 13 /  
EG 13 

 
Musikschullehrer als Leiter von Musikschulen, an denen min-
destens 850 Jahreswochenstunden Unterricht erteilt werden. 
 

 
1. Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer als Leiterinnen 

/ Leiter von Musikschulen, an denen mindestens 850 Jah-
reswochenstunden Unterricht erteilt werden. 

 

II / 2. 
II ohne 

Aufstieg 
EG 13 /  
EG 13 

 
Musikschullehrer als ständige Vertreter des Leiters von Mu-
sikschulen, an denen mindestens 1470 Jahreswochenstun-
den Unterricht erteilt werden. 
 

 
2. Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer als ständige 

Vertreterinnen und Vertreter der Leiterin / des Leiters von 
Musikschulen, an denen mindestens 1470 Jahreswochen-
stunden Unterricht erteilt werden. 

 

14 

Ib / 1. 
Ib ohne 
Aufstieg 

EG 14 /  
EG 14 

 
Musikschullehrer als Leiter von Musikschulen, an denen min-
destens 1470 Jahreswochenstunden Unterricht erteilt wer-
den.  
 

 
1. Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer als Leiterinnen 

/ Leiter von Musikschulen, an denen mindestens 1470 Jah-
reswochenstunden Unterricht erteilt werden.  

 

Ib / 2. 
Ib ohne 
Aufstieg 

EG 14 /  
EG 14 

 
 
Musikschullehrer als ständige Vertreter des Leiters von Mu-
sikschulen, deren Tätigkeit sich aufgrund der Größe und 
Bedeutung der Schule wesentlich aus der Tätigkeit des Lei-
ters einer Musikschule heraushebt, der nach Vergütungs-
gruppe Ib eingruppiert ist. 
 
 

 
2. Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer als ständige 

Vertreterinnen oder Vertreter von Beschäftigten der Ent-
geltgruppe 15. 

 

15 Ia / - 
Ia ohne 
Aufstieg 

EG 15 /  
EG 15 

 
Musikschullehrer als Leiter von Musikschulen, deren Tätigkeit 
sich aufgrund der Größe und Bedeutung der Schule wesent-
lich aus der Tätigkeit des Leiters einer Musikschule heraus-
hebt, der nach Vergütungsgruppe Ib eingruppiert ist. 
 

 
Musikschullehrerinnen und Musikschullehrer als Leiterinnen / 
Leiter von Musikschulen, deren Tätigkeiten sich aufgrund der 
Größe und Bedeutung der Schule wesentlich aus der Tätigkeit 
des Leiters einer Musikschule herausheben, der nach Entgelt-
gruppe 14 eingruppiert ist. 
 

 

http://127.0.0.1:8111/e-publix/gw?s=kands&f=document&id=disc%3Ad0002652#BATAnl1a%20VKA%20Musik%20G%20Ib

